
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 27.01.2020 

 Vorlage Nr. 20/0055 

Federf. Stadtamt: Organisations- und Personalamt 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Roland Vorberatung/Empfehlung 17.02.2020 7 

Rat Bürgermeister Roland Entscheidung 19.02.2020  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Neufassung der „Wahlordnung der Stadt Gladbeck für die Wahl der direkt in den In-

tegrationsrat zu wählenden Mitglieder“ 

 
Begründung: 

 

Die Wahl der direkt in den Integrationsrat der Stadt Gladbeck zu wählenden Mitglieder 

findet gleichzeitig mit den allgemeinen Kommunalwahlen am Sonntag, den 13. Septem-

ber 2020 statt. 

 

Die organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahl erfolgt auf der Grundlage 

der vom Rat der Stadt Gladbeck erlassenen o.g. Wahlordnung; diese fußt grundsätzlich auf 

§ 27 der Gemeindeordnung, wesentlichen Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes und 

der Kommunalwahlordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

 

Die zurzeit gültige Wahlordnung datiert aus dem Jahr 2014.  

 

Zwischenzeitlich wurden sowohl das Kommunalwahlgesetz als auch die Kommunalwahl-

ordnung in Teilen novelliert. Um die Wahlordnung mit dem Kommunalwahlrecht zu „syn-

chronisieren“ sind einige Anpassungen notwendig; diese betreffen insbesondere vorge-

schriebene Fristen und die Nummernfolge auf dem Stimmzettel. 

  

Eine Synopse der vorgesehenen Änderungen ist als Anlage 1 beigefügt. 

 

Im Hinblick auf die Lesbarkeit ist es sinnvoll, statt einer Änderungssatzung eine Neufas-

sung zu beschließen. 
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Die Neufassung der „Wahlordnung der Stadt Gladbeck für die Wahl der direkt in den In-

tegrationsrat zu wählenden Mitglieder (IntegrationsratsWahlO) ist als Anlage 2 beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die als Anlage 2 beigefügte „Wahlordnung der Stadt Gladbeck für die Wahl der direkt in 

den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder – IntegrationsratsWahlO“ wird beschlossen. 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

        - Ulrich Roland - 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


